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Technische Regeln für Betriebssicherheit - TRBS 1201 Teil 4 -  

Prüfung von überwachungsbedürftigen Anlagen -  

Prüfung von Aufzugsanlagen 

Vom 14. März 2019 (GMBl. Nr. 13 - 16 v. 23.05.2019 S. 253) 

 

Die Technischen Regeln für Betriebssicherheit (TRBS) geben den Stand der Tech-

nik, Arbeitsmedizin und Arbeitshygiene sowie sonstige gesicherte arbeitswissen-

schaftliche Erkenntnisse für die Verwendung von Arbeitsmitteln wieder. 

Sie werden vom Ausschuss für Betriebssicherheit ermittelt bzw. angepasst und vom 

Bundesministerium für Arbeit und Soziales im Gemeinsamen Ministerialblatt bekannt 

gegeben. 

Diese TRBS 1201 Teil 4 konkretisiert im Rahmen ihres Anwendungsbereichs die An-

forderungen der Betriebssicherheitsverordnung. Bei Einhaltung der Technischen Re-

geln kann der Arbeitgeber insoweit davon ausgehen, dass die entsprechenden An-

forderungen der Verordnungen erfüllt sind. Wählt der Arbeitgeber eine andere Lö-

sung, muss er damit mindestens die gleiche Sicherheit und den gleichen Gesund-

heitsschutz für die Beschäftigten erreichen. 
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Anhang 2 Beispiele für prüfpflichtige Änderungen an Aufzugsanlagen nach Anhang 2 Abschnitt 2 

Nummer 3.2 BetrSichV, welche die Bauart oder Betriebsweise beeinflussen und von ei-

ner zugelassenen Überwachungsstelle geprüft werden müssen 

1 Anwendungsbereich 

Dieser Teil der TRBS 1201 konkretisiert die Betriebssicherheitsverordnung (Be-

trSichV) hinsichtlich der Prüfart, des Prüfumfangs und der Prüftiefe für Prüfungen an 

Aufzugsanlagen nach Anhang 2 Abschnitt 2 und nach §§ 15, 16 und 19 BetrSichV. 

Er gilt ergänzend zu den Anforderungen der TRBS 1201 „Prüfungen und Kontrollen 

von Arbeitsmitteln und überwachungsbedürftigen Anlagen“. 
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2 Begriffsbestimmungen 

Für die Anwendung dieser Technischen Regel gelten die Begriffsbestimmungen der 

Betriebssicherheitsverordnung und die Folgenden: 

2.1 Prüfungen 

2.1.1 Sichtprüfung 

Äußerliche Prüfung auf sichtbare Mängel ohne besondere Hilfs- oder Prüfmittel. 

2.1.2 Prüfung der Funktionsfähigkeit 

Prüfung einer Komponente zur Funktionserfüllung im Hinblick auf den Funktionszu-

stand, ggf. unter Zuhilfenahme geeigneter Mess- und Prüfmittel, eines anerkannten 

Prüfsystems1 oder einer Belastung. 

2.1.3 Prüfung der Eignung 

Prüfung der festgelegten Schutzmaßnahmen im Hinblick auf die sichere Verwendung 

nach dem Stand der Technik. 

2.2 Notrufeinrichtung 

Eine Notrufeinrichtung kann ein Notrufsystem sein oder ein Zweiwege-

Kommunikationssystem. 

3 Prüfarten und -umfänge 

3.1 Allgemeine Zielsetzungen 

(1) Durch Prüfungen vor erstmaliger Inbetriebnahme an überwachungsbedürftigen 

Anlagen nach BetrSichV wird der ordnungsgemäße Zustand der Anlagen hinsichtlich 

der sicheren Verwendung nach dem Stand der Technik festgestellt. 

(2) Die wiederkehrenden Prüfungen nach BetrSichV sind mit dem Ziel durchzuführen, 

die sichere Verwendung der Aufzugsanlage bis zur nächsten Prüfung zu gewährleis-

ten. 

                                                      

1
 Nach der Richtlinie über Anforderungen an zugelassene Überwachungsstellen (ZÜS-RL; Anhang 5 

Ziffer 5). 
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(3) Die Prüfungen vor Wiederinbetriebnahme nach prüfpflichtigen Änderungen die-

nen zur Prüfung der durchgeführten Maßnahmen und der sich daraus ergebenden 

sicheren Verwendung der Aufzugsanlage nach dem Stand der Technik. 

(4) Zur Prüfung gehören auch aufzugsexterne Sicherheitseinrichtungen, die für die 

sichere Verwendung der Aufzugsanlage erforderlich sind. 

(5) Gemäß § 36 Produktsicherheitsgesetz (ProdSG) sind Eigentümer von Aufzugsan-

lagen verpflichtet, den Beauftragten zugelassener Überwachungsstellen, denen die 

Prüfung der Anlagen obliegt, die Anlagen auf Verlangen zugänglich zu machen, die 

vorgeschriebene oder behördlich angeordnete Prüfung zu gestatten, die hierfür benö-

tigten Arbeitskräfte und Hilfsmittel bereitzustellen sowie die Angaben zu machen und 

die Unterlagen vorzulegen, die zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlich sind. 

3.2 Prüfung vor erstmaliger Inbetriebnahme (Anhang 2 Abschnitt 2 Nummer 3 

BetrSichV) 

3.2.1 Allgemeines 

Die Prüfung vor erstmaliger Inbetriebnahme umfasst eine Ordnungsprüfung und eine 

Prüfung am Betriebsort. Die Prüfung vor erstmaliger Inbetriebnahme ist durch eine 

zugelassene Überwachungsstelle durchzuführen. Prüfinhalte, die im Rahmen von 

Konformitätsbewertungsverfahren im Zuge des Inverkehrbringens einer Aufzugsan-

lage geprüft und dokumentiert wurden, müssen nach BetrSichV nicht erneut geprüft 

werden. 

3.2.2 Ordnungsprüfung 

(1) Für die Ordnungsprüfung der Aufzugsanlage müssen alle erforderlichen Doku-

mente zur Beurteilung der sicheren Verwendung bereitgestellt werden: Dies sind zum 

Beispiel: 

- technische Unterlagen der Aufzugsanlage, dazu gehören u. a. elektrische 

und hydraulische Schaltpläne, Prüfanleitungen, Nachweise zu den verwen-

deten Sicherheitsbauteilen einschließlich Unterlagen zur Feststellung der 

verwendeten Hardware und des Softwarestandes der elektrischen Sicher-

heitseinrichtungen sowie die Betriebsanleitung, 

- Konformitätserklärung für den Aufzug, 

- Beschreibung des Aufzuges, 



Technische Regel für Betriebssicherheit 1201 Teil 4 - Stand: 14.03.2019 4 

- Errichterprotokoll der elektrischen Anlage, 

- Übersicht der vorhandenen aufzugsexternen Sicherheitseinrichtungen und 

zugehörige Prüfnachweise. Diese Übersicht muss Angaben über die Rechts-

grundlagen und über die Prüffristen enthalten. Für eine Beurteilung der 

Schnittstelle zum Aufzug sind, soweit zutreffend, die Prüfberichte maßge-

bend, dies können zum Beispiel Prüfberichte über Brandfallsteuerungen sein 

und sind zur Einsicht vor Ort zur Verfügung zu stellen. 

- Notfallplan (am Betriebsort nur wenn erforderlich) und Notbefreiungsanlei-

tung. Dies gilt für Aufzugsanlagen nach Anhang 2 Abschnitt 2 Nummer 2 

Buchstabe b BetrSichV nur dann, wenn in der Aufzugsanlage eine Person 

eingeschlossen werden kann. 

- Aufstellung über die zusätzlich getroffenen Schutzmaßnahmen, vgl. § 4 Ab-

satz 1 Nummer 3 BetrSichV, und Ermittlung der Prüffristen. 

(2) Für Anlagen nach Anhang 2 Abschnitt 2 Nummer 2 Buchstabe b BetrSichV, in 

denen eine Person eingeschlossen werden kann und bei denen kein Zweiwege-

Kommunikationssystem vorhanden ist, ist die in den technischen Unterlagen be-

schriebene Personenbefreiung auf Eignung zu prüfen. 

3.2.3 Prüfung am Betriebsort 

Zur Prüfung muss die Anlage im betriebsbereiten Zustand sein. 

3.2.3.1 Aufzugsanlagen nach Anhang 2 Abschnitt 2 Nummer 2 Buchstabe a Be-

trSichV 

(1) Es ist zu prüfen, ob die Aufzugsanlage in Bezug auf die Schnittstelle zum Gebäu-

de und den Aufstellbedingungen (nationale Anforderungen) sicher nach dem Stand 

der Technik verwendet werden kann. Die Prüfung umfasst Folgendes: 

1. Prüfung des sicheren und ungehinderten Zugangs zur Aufzugsanlage. 

2. Prüfung der Funktionsfähigkeit des Zweiwege-Kommunikationssystems ein-

schließlich der beidseitigen Übertragung mit erforderlichem Rückruf zwischen 

der Aufzugsanlage und der ständig besetzten Stelle. Sie beinhaltet nicht die 

Beschaffenheit, Organisation und Qualifikation der ständig besetzten Stelle. 

3. Prüfung des Notfallplanes und der Notbefreiungsanleitung auf Übereinstim-

mung mit den Anforderungen der BetrSichV. 
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4. Prüfung der elektrischen Anlagen und Betriebsmittel, mindestens im Umfang 

des Anhang 1 einschließlich der Funktionsfähigkeit der Schutzmaßnahme 

des Sicherheitsstromkreises. Errichterprotokolle können berücksichtigt wer-

den. 

5. Prüfung von ggf. bau- bzw. betriebsseitig zusätzlich zu den Anforderungen 

aus der Betriebsanleitung getroffenen Schutzmaßnahmen, die der nach dem 

Stand der Technik sicheren Verwendung von Aufzugsanlagen dienen (§ 4 

Absatz 1 Nummer 2 und 3 BetrSichV). Dabei sind die Eignung und die Funk-

tionsfähigkeit von technischen Schutzmaßnahmen sowie die Eignung von 

organisatorischen Schutzmaßnahmen zu prüfen. 

(2) Auf die vorstehenden Prüfungen kann verzichtet werden, wenn sie bereits im 

Rahmen von Konformitätsbewertungsverfahren im Zuge des Inverkehrbringens einer 

Aufzugsanlage geprüft und dokumentiert wurden. 

3.2.3.2 Aufzugsanlagen nach Anhang 2 Abschnitt 2 Nummer 2 Buchstabe b Be-

trSichV 

(1) Bei der Prüfung werden Sichtprüfungen und Prüfungen der Funktionsfähigkeit 

durchgeführt. Dabei wird die Funktionsfähigkeit der sicherheitsrelevanten MSR-

Einrichtungen (z. B. elektrische Sicherheitsschaltungen und Sicherheitsschalter), 

auch unter Berücksichtigung der funktionalen Sicherheit (z. B. Software-Stand), so-

fern sie für die Beurteilung der sicheren Verwendung der Aufzugsanlage erforderlich 

sind, geprüft. 

(2) Die Prüfung umfasst Folgendes: 

1. Prüfung des sicheren und ungehinderten Zugangs zur Aufzugsanlage; 

2. Prüfung der Haltegenauigkeit in allen Etagen; 

3. Prüfung der Tragmittel einschließlich ihrer Befestigungen auf ordnungsgemäßen 

Zustand; 

4. Prüfung der Funktionsfähigkeit der Notrufeinrichtung, sofern in der Aufzugsanlage 

eine Person eingeschlossen werden kann. Die Prüfung beinhaltet nicht die Beschaf-

fenheit, die Organisation und die Qualifikation der ständig besetzten Stelle. 

5. Prüfung des Notfallplanes und der Notbefreiungsanleitung auf Übereinstimmung 

mit den Anforderungen der BetrSichV, sofern in der Aufzugsanlage eine Person ein-

geschlossen werden kann; 
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6. Prüfung der Funktionsfähigkeit der Bremsen, insbesondere redundanter Funktio-

nen (z. B. Zweikreisbremse) und des dynamischen Bremsverhaltens, mit geeigneten 

Prüfverfahren; 

7. Prüfung der Treibfähigkeit zwischen Tragmittel und Treibscheibe und die Aufhe-

bung der Treibfähigkeit; 

8. Prüfung von Fangvorrichtungen und Auslöseeinrichtungen: 

a) bei Sperrfangvorrichtungen ist die Funktionsfähigkeit zu prüfen; 

b) bei Bremsfangvorrichtungen in Aufzugsanlagen mit einer Betriebsgeschwin-

digkeit bis einschließlich 1 m/s ist eine Prüfung der Funktionsfähigkeit ausrei-

chend, wenn 

1) die Einstellung den Freifallbedingungen entspricht, 

2) die Einstellung so gesichert ist, dass deren Änderung nicht unentdeckt 

bleibt (z. B. durch Plombieren) und 

3) der Einbau der Bremsfangvorrichtung eine Sichtkontrolle im Rahmen 

der Prüfung der Funktionsfähigkeit erlaubt; 

c) bei Bremsfangvorrichtungen in Aufzugsanlagen mit einer Betriebsgeschwin-

digkeit > 1 m/s ist die Funktionsfähigkeit unter Zuhilfenahme geeigneter 

Mess- und Prüfmittel, eines anerkannten Prüfsystems* oder einer Belastung 

zu prüfen; 

d) die Funktionsfähigkeit des Geschwindigkeitsbegrenzers ist zu prüfen, wenn 

diese nicht im Rahmen der Fangprobe erwiesen ist; 

e) die Funktionsfähigkeit sonstiger zusätzlicher Sicherheitseinrichtungen gegen 

Absturz ist zu prüfen; 

9. Prüfung der Funktionsfähigkeit der Schutzeinrichtung für den unkontrolliert auf-

wärtsfahrenden Fahrkorb; 

10. Prüfung der Funktionsfähigkeit der Schutzeinrichtung gegen unbeabsichtigte Be-

wegung des Fahrkorbs; 

11. Prüfung hydraulischer Komponenten; hierbei ist zu prüfen: 

a) die Ansprechgrenze des Druckbegrenzungsventils in der Aufwärtsfahrt spä-

testens bei 1,4-fachem statischem Druck, bezogen auf den statischen Druck 

bei Nennlast, 
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b) das Abschalten eines vorhandenen Druckbegrenzungsschalters vor dem An-

sprechen des Druckbegrenzungsventils, 

c) die Ansprechgrenze des Druckbegrenzungsventiles der Handpumpe spätes-

tens bei 2,3-fachem statischem Druck bezogen auf den statischen Druck bei 

Nennlast, 

d) die Anschläge durch Gegenfahren mit dem Fahrkorb, 

e) die Funktionsfähigkeit der Nachregulierung unter Zuhilfenahme geeigneter 

Mess- und Prüfmittel, eines anerkannten Prüfsystems2 oder einer Belastung, 

f) die Funktionsfähigkeit des Leitungsbruchventils bzw. der Rohrbruchsiche-

rung, 

g) die Dichtheit des gesamten Hydrauliksystems mit dem zweifachen Nenn-

druck. 

12. Prüfung der Funktionsfähigkeit der Puffer; 

13. Prüfung der Funktionsfähigkeit der Aufsetzvorrichtung durch Aufsetzen des Fahr-

korbes in der zugehörigen Haltestelle; 

14. Prüfung der Funktionsfähigkeit der Tragseil-Gewichtsausgleicheinrichtung; 

15. Prüfung der Sicherheit der elektrischen Anlagen und Betriebsmittel. Diese muss 

mindestens in dem in Anhang 1 genannten Umfang einschließlich der Funktionsfä-

higkeit der Schutzmaßnahme der elektrischen Sicherheitskette erfolgen. 

16. Prüfung sicherheitsrelevanter MSR-Einrichtungen, funktionaler Sicherheit. Dabei 

ist die an der Anlage vorhandene Hard- und Software der sicherheitsgerichteten 

Funktionen auf die richtige Umsetzung der sicherheitsrelevanten Parameter und Ein-

stellungen zu prüfen. Die dazu erforderlichen Prüfanleitungen, Prüfmittel und Bewer-

tungskriterien müssen am Betriebsort vorhanden sein. Es ist insbesondere zu prüfen, 

ob 

a) die Einstellung der sicherheitsrelevanten Parameter zutreffend ist, 

b) die installierte Software mit den Angaben in den technischen Unterlagen 

übereinstimmt. 

17. Prüfung von ggf. bau- bzw. betriebsseitig zusätzlich zu den Anforderungen aus 

der Betriebsanleitung getroffenen Schutzmaßnahmen, die der nach dem Stand der 

                                                      

2
 Nach der Richtlinie über Anforderungen an zugelassene Überwachungsstellen (ZÜS-RL; Anhang 5 

Ziffer 5). 
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Technik sicheren Verwendung von Aufzugsanlagen dienen (§ 4 Absatz 1 Nummern 2 

und 3 BetrSichV). Dabei sind die Eignung und die Funktionsfähigkeit von technischen 

Schutzmaßnahmen sowie die Eignung von organisatorischen Schutzmaßnahmen zu 

prüfen. 

18. Prüfung der Funktionsfähigkeit der Vorrichtungen und Schutzfunktionen zur Her-

stellung temporärer Schutzräume in Schachtkopf und Schachtgrube unter Zuhilfe-

nahme eines geeigneten Mess- und Prüfmittels, eines anerkannten Prüfsystems oder 

einer Belastung; 

19. Prüfung des ordnungsgemäßen Zusammenwirkens der vorhandenen aufzugsex-

ternen Sicherheitseinrichtungen mit der Aufzugsanlage. Dazu ist es erforderlich, dass 

der Arbeitgeber der ZÜS zum Zeitpunkt der Aufzugsprüfung gültige Prüfnachweise 

der aufzugsexternen Sicherheitseinrichtungen und deren geforderter Wirkung im 

Hinblick auf die sichere Funktionsfähigkeit der Aufzugsanlage zur Verfügung stellt (z. 

B. aus brandschutztechnischen Anforderungen, Genehmigungen oder Brand-

schutzkonzepten). 

(3) Auf die vorgenannten Prüfungen kann verzichtet werden, wenn entsprechende 

Prüfungen bereits im Rahmen von Konformitätsbewertungsverfahren im Zuge des 

Inverkehrbringens einer Aufzugsanlage geprüft und dokumentiert wurden. 

3.3 Wiederkehrende Prüfung - Hauptprüfung (Anhang 2 Abschnitt 2 Nummer 

4.1 BetrSichV) 

(1) Bei der wiederkehrenden Hauptprüfung sind Sichtprüfungen und Prüfungen der 

Funktionsfähigkeit der vorhandenen Sicherheitseinrichtungen, der sicherheitsrelevan-

ten MSR-Einrichtungen (z. B. elektrische Sicherheitsschaltungen und Sicherheits-

schalter) und, sofern für die Beurteilung der sicheren Verwendung erforderlich, der 

funktionalen Sicherheit (z. B. Software-Stand) durchzuführen. 

Die wiederkehrenden Prüfungen sind durch eine zugelassene Überwachungsstelle 

durchzuführen. 

(2) Die Hauptprüfung umfasst insbesondere folgende Prüfungen: 

1. Prüfung des sicheren und ungehinderten Zugangs zur Aufzugsanlage; 

2. Prüfung der Funktionsfähigkeit der Notrufeinrichtung; Sie beinhaltet nicht die Be-

schaffenheit, Organisation und Qualifikation der ständig besetzten Stelle. 

3. Prüfung des Notfallplanes und der Notbefreiungsanleitung auf Übereinstimmung 

mit den Anforderungen der BetrSichV; 



Technische Regel für Betriebssicherheit 1201 Teil 4 - Stand: 14.03.2019 9 

4. Prüfung der Maßnahmen und erforderlichen Hilfsmittel zur Personenbefreiung auf 

Eignung und Funktionsfähigkeit; Dies gilt für Aufzugsanlagen nach Anhang 2 Ab-

schnitt 2 Nummer 2 Buchstabe b BetrSichV nur dann, wenn in der Aufzugsanlage 

eine Person eingeschlossen werden kann. 

5. Prüfung der Haltegenauigkeit in allen Etagen; 

6. Prüfung der Funktionsfähigkeit der Beleuchtungen (inkl. Notbeleuchtung) im Fahr-

korb, der Beleuchtung der Zugänge, im Schacht und im Triebwerksraum; 

7. Prüfung der Funktionsfähigkeit der Schutzeinrichtungen gegen Quetschen, Sche-

ren und Einziehen von Händen; 

8. Prüfung der Funktionsfähigkeit sicherheitsrelevanter Bedienelemente im Fahrkorb, 

wie z. B. Notbremsschalter, „Tür-Auf“-Taster; 

9. Prüfung der Funktionsfähigkeit der Fahrkorbtüren, der Schachttüren und der 

Türverschlüsse sowie deren elektrischen Sicherheitseinrichtungen, ggf. unter Zuhil-

fenahme geeigneter Mess- und Prüfmittel; 

10.  Prüfung der Funktionsfähigkeit der Inspektionssteuerung; 

11.  Prüfung des ordnungsgemäßen Zustandes der Tragmittel einschließlich ihrer Be-

festigungen sowie die Funktionsfähigkeit der Gewichtsausgleicheinrichtung; 

12. Prüfung der Funktionsfähigkeit des Geschwindigkeitsbegrenzers, ggf. unter Zuhil-

fenahme geeigneter Mess- und Prüfmittel, soweit die Funktionsfähigkeit nicht bereits 

im Rahmen der Prüfung der Fangvorrichtung erwiesen ist; 

13.  Sichtprüfung der Führungen von Gegengewicht und Fahrkorb; 

14.  Prüfung der Funktionsfähigkeit der Puffer; 

15.  Sichtprüfung der Seilführung und Seilendbefestigungen; 

16.  Sichtprüfung der Seilrollen und Umlenkrollen; 

17.  Prüfung der Treibscheibe und der Treibfähigkeit 

a) Sichtprüfung der Treibscheibe, 

b) Prüfung der Treibfähigkeit unter Zuhilfenahme geeigneter Mess- und Prüfmit-

tel, eines anerkannten Prüfsystems oder einer Belastung und Prüfung der 

Aufhebung der Treibfähigkeit; 

18.  Sichtprüfung, ob die erforderlichen Einrichtungen zum Schutz vor drehenden Tei-

len, Quetschen und Scheren funktionsfähig und (soweit möglich) in Schutzstellung 

montiert sind; 
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19.  Prüfung der Funktionsfähigkeit der Bremsen, insbesondere redundante Funktio-

nen (z. B. Zweikreisbremse) und des dynamischen Bremsverhaltens mit geeigneten 

Prüfverfahren; 

20. Sichtprüfung des hydraulischen Systems auf Dichtigkeit; Dabei sind zu prüfen: 

a) die Ansprechgrenze des Druckbegrenzungsventils in der Aufwärtsfahrt spä-

testens bei 1,4-fachem statischem Druck, bezogen auf den statischen Druck 

bei Nennlast, 

b) das Abschalten eines vorhandenen Druckbegrenzungsschalters vor dem An-

sprechen des Druckbegrenzungsventils, 

c) die Ansprechgrenze des Druckbegrenzungsventiles der Handpumpe spätes-

tens bei 2,3-fachem statischem Druck bezogen auf den statischen Druck bei 

Nennlast, 

d) die Anschläge durch Gegenfahren mit dem Fahrkorb, 

e) die Funktionsfähigkeit der Nachregulierung unter Zuhilfenahme geeigneter 

Mess- und Prüfmittel, eines anerkannten Prüfsystems oder einer Belastung, 

f) die Funktionsfähigkeit des Leitungsbruchventils bzw. der Rohrbruchsiche-

rung, 

g) die Dichtheit des gesamten Hydrauliksystems mit dem zweifachen Nenn-

druck. 

21. Prüfung der Fangvorrichtungen und Auslöseeinrichtungen: 

a) bei Sperrfangvorrichtungen ist die Funktionsfähigkeit zu prüfen; 

b) bei Bremsfangvorrichtungen in Aufzugsanlagen mit einer Betriebsgeschwin-

digkeit bis einschließlich 1 m/s ist eine Prüfung der Funktionsfähigkeit ausrei-

chend, wenn 

1) die Einstellung den Freifallbedingungen entspricht, 

2) die Einstellung so gesichert ist, dass deren Änderung nicht unentdeckt 

bleibt (z. B. durch Plombieren), und 

3) der Einbau der Bremsfangvorrichtung eine Sichtkontrolle im Rahmen 

der Prüfung der Funktionsfähigkeit erlaubt; 

c) bei Bremsfangvorrichtungen in Aufzugsanlagen mit einer Betriebsgeschwin-

digkeit > 1 m/s ist die Funktionsfähigkeit unter Zuhilfenahme geeigneter 
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Mess- und Prüfmittel, eines anerkannten Prüfsystems oder einer Belastung 

zu prüfen; 

d) die Funktionsfähigkeit sonstiger zusätzlicher Sicherheitseinrichtungen gegen 

Absturz ist entsprechend der Vorschrift des Herstellers zu prüfen. 

22. Prüfung der Funktionsfähigkeit der Schutzeinrichtung für den unkontrolliert auf-

wärtsfahrenden Fahrkorb; 

23. Prüfung der Funktionsfähigkeit der Schutzeinrichtung gegen unbeabsichtigte Be-

wegung des Fahrkorbs; 

24. Prüfung des Gegengewichtsausgleichs; 

25. Prüfung der Funktionsfähigkeit der Aufsetzvorrichtung durch Aufsetzen des Fahr-

korbes in der zugehörigen Haltestelle; 

26. Prüfung der Funktionsfähigkeit der Vorrichtungen und Schutzfunktionen zur Her-

stellung temporärer Schutzräume in Schachtkopf und Schachtgrube; 

27. Prüfung der elektrischen Anlagen und Betriebsmittel, mindestens im Umfang des 

Anhang 1 einschließlich der Funktionsfähigkeit des Schutzes gegen Fehlfunktionen 

durch Erdschluss der Sicherheitskette bzw. Sicherheitskreise; 

28. Prüfung Sicherheitsrelevanter MSR-Einrichtungen, funktionaler Sicherheit; Die an 

der Anlage vorhandene Hard- und Software der sicherheitsgerichteten Funktionen ist 

auf die richtige Umsetzung der sicherheitsrelevanten Parameter und Einstellungen zu 

prüfen. Die dazu erforderlichen Prüfmittel müssen zur Prüfung am Betriebsort vor-

handen sein. Es ist insbesondere zu prüfen, ob 

a) die Einstellung der sicherheitsrelevanten Parameter korrekt erfolgte, 

b) die installierte Software mit den Angaben in den technischen Unterlagen 

übereinstimmt. 

29. Prüfung des ordnungsgemäßen Zusammenwirkens der vorhandenen aufzugsex-

ternen Sicherheitseinrichtungen mit der Aufzugsanlage; Dazu ist es erforderlich, dass 

der Arbeitgeber der ZÜS zum Zeitpunkt der Aufzugsprüfung gültige Prüfnachweise 

der aufzugsexternen Sicherheitseinrichtungen und deren geforderter Wirkung im 

Hinblick auf die sichere Funktionsfähigkeit der Aufzugsanlage zur Verfügung stellt (z. 

B. aus brandschutztechnischen Anforderungen, Genehmigungen oder Brand-

schutzkonzepten). 

30. Prüfung der Funktionsfähigkeit von ggf. bau- bzw. betriebsseitig zusätzlich zu den 

Anforderungen aus der Betriebsanleitung getroffenen technischen Schutzmaßnah-
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men, die der nach dem Stand der Technik sicheren Verwendung von Aufzugsanla-

gen dienen (§ 4 Absatz 1 Nummern 2 und 3 BetrSichV). 

31. Ordnungsprüfung 

Für die Ordnungsprüfung der Aufzugsanlage müssen alle erforderlichen Dokumente 

zur Beurteilung der sicheren Verwendung, bereitgestellt werden. Dies sind zum Bei-

spiel: 

a) technische Unterlagen der Aufzugsanlage; dazu gehören u. a. elektrische 

und hydraulische Schaltpläne, Prüfanleitungen, Nachweise zu den verwen-

deten Sicherheitsbauteilen einschließlich Unterlagen zur Feststellung der 

verwendeten Hardware und des Softwarestandes der elektrischen Sicher-

heitseinrichtungen sowie die Betriebsanleitung, 

b) Konformitätserklärung für den Aufzug, 

c) Beschreibung des Aufzuges, 

d) Prüfbescheinigungen von zugelassenen Überwachungsstellen, 

e) Übersicht der vorhandenen aufzugsexternen Sicherheitseinrichtungen und 

zugehörige Prüfnachweise. Diese Übersicht muss Angaben über die Rechts-

grundlagen und über die Prüffristen enthalten. Für eine Beurteilung der 

Schnittstelle zum Aufzug sind, soweit zutreffend, die Prüfberichte zur Einsicht 

vor Ort zur Verfügung zu stellen. Dies können zum Beispiel Prüfberichte über 

Brandfallsteuerungen sein. 

f) Notfallplan (am Betriebsort nur wenn erforderlich) und Notbefreiungsanlei-

tung. Dies gilt für Aufzugsanlagen nach Anhang 2 Abschnitt 2 Nummer 2 

Buchstabe b BetrSichV nur dann, wenn in der Aufzugsanlage eine Person 

eingeschlossen werden kann. 

g) Aufstellung über die zusätzlich getroffenen Schutzmaßnahmen, vgl. § 4 Ab-

satz 1 Nummer 3 BetrSichV, und Ermittlung der Prüffristen. 

(3) Für Anlagen nach Anhang 2 Abschnitt 2 Nummer 2 Buchstabe b BetrSichV, in 

denen eine Person eingeschlossen werden kann und bei denen kein Zweiwege-

Kommunikationssystem vorhanden ist, ist die in den technischen Unterlagen be-

schriebene Personenbefreiung von der ZÜS auf Eignung im konkreten Anwendungs-

fall zu prüfen. 
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3.4 Wiederkehrende Prüfung – Zwischenprüfung (Anhang 2 Abschnitt 2 Num-

mer 4.3 BetrSichV) 

(1) Bei der wiederkehrenden Zwischenprüfung werden Sichtprüfungen und Prüfung 

der Funktionsfähigkeit der sicherheitstechnischen Einrichtungen und ausgewählter si-

cherheitsrelevanter Bauteile durchgeführt. Die Zwischenprüfungen sind durch eine 

zugelassene Überwachungsstelle durchzuführen. 

(2) Die Zwischenprüfung umfasst insbesondere folgende Prüfungen: 

1. Prüfung des sicheren und ungehinderten Zugangs zur Aufzugsanlage; 

2. Prüfung von Eignung und Funktionsfähigkeit des Notrufsystems; sie beinhal-

tet nicht die Beschaffenheit, Organisation und Qualifikation der ständig be-

setzten Stelle. 

Für Anlagen nach Anhang 2 Abschnitt 2 Nummer 2 Buchstabe b BetrSichV, 

bei denen kein Zweiwege-Kommunikationssystem vorhanden ist, ist die in 

den technischen Unterlagen beschriebene Personenbefreiung und von der 

ZÜS im konkreten Anwendungsfall auf Eignung zu prüfen. 

3. Prüfung des Notfallplanes und der Notbefreiungsanleitung auf Übereinstim-

mung mit den Anforderungen der BetrSichV; 

4. Prüfung der Maßnahmen auf Eignung und Funktionsfähigkeit zur Personen-

befreiung; dies gilt für Aufzugsanlagen nach Anhang 2 Abschnitt 2 Nummer 2 

Buchstabe b BetrSichV nur dann, wenn in der Aufzugsanlage eine Person 

eingeschlossen werden kann. 

5. Prüfung des Fahrverhaltens aus sicherheitstechnischer Sicht und die Halte-

genauigkeit in allen Etagen; 

6. Prüfung der Funktionsfähigkeit der Beleuchtung im Fahrkorb, der Zugänge, 

im Schacht und im Triebwerksraum; 

7. Prüfung der Funktionsfähigkeit der Schutzeinrichtungen gegen Quetschen, 

Scheren und Einziehen von Händen; 

8. Prüfung der Funktionsfähigkeit sicherheitsrelevanter Bedienelemente, Schal-

ter im Fahrkorb, wie z. B. Notbremsschalter, „Tür-Auf“-Taster; 

9. Prüfung der Funktionsfähigkeit der Fahrkorbtüren, der Schachttüren und der 

Türverschlüsse sowie deren elektrischen Sicherheitseinrichtungen; 

10. Prüfung der Funktionsfähigkeit der Inspektionssteuerung; 
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11. Prüfung des ordnungsgemäßen Zustandes der Tragmittel einschließlich ihrer 

Befestigungen; 

12. Sichtprüfung des Geschwindigkeitsbegrenzers; 

13. Sichtprüfung der Führungen von Gegengewicht und Fahrkorb; 

14. Sichtprüfung der Puffer; 

15. Sichtprüfung der Seilführung und Seilendbefestigung; 

16. Sichtprüfung der Seilrollen und Umlenkrollen; 

17. Sichtprüfung der Treibscheibe; 

18. Sichtprüfung, ob die erforderlichen Einrichtungen zum Schutz vor drehenden 

Teilen, Quetschen und Scheren funktionsfähig und (soweit möglich) in 

Schutzstellung montiert sind; 

19. Prüfung der Funktionsfähigkeit der mechanischen Bremse ohne Betrachtung 

von redundanten Funktionen (z. B. Funktion der Zweikreisbremse); 

20. Sichtprüfung des hydraulischen Systems auf Dichtigkeit; 

21. Prüfung der Funktionsfähigkeit von ggf. bau- bzw. betriebsseitig zusätzlich zu 

den Anforderungen aus der Betriebsanleitung getroffenen technischen 

Schutzmaßnahmen, die der nach dem Stand der Technik sicheren Ver-

wendung von Aufzugsanlagen dienen (§ 4 Absatz 1 Nummern 2 und 3 Be-

trSichV). 

3.5 Prüfung vor Wiederinbetriebnahme nach prüfpflichtigen Änderungen 

(1) Eine Aufzugsanlage ist nach einer prüfpflichtigen Änderung vor der Wiederinbe-

triebnahme einer Prüfung zu unterziehen (§ 15 BetrSichV). 

(2) Die Prüfung besteht aus einer Ordnungsprüfung und einer technischen Prüfung. 

Die Ordnungsprüfung erfolgt analog der Prüfung vor Inbetriebnahme nach Nummer 

3.2 dieser TRBS und beschränkt sich auf den Umfang der durchgeführten Änderun-

gen. Die technische Prüfung erfolgt analog der Prüfung vor Inbetriebnahme nach 

Nummer 3.2 dieser TRBS und beschränkt sich auf den Umfang der durchgeführten 

Änderungen in dem Sinne, dass die Aufzugsanlage vorschriftsmäßig geändert wurde 

und sicher verwendet werden kann. 

(3) Die Prüfung nach einer prüfpflichtigen Änderung ist durch eine ZÜS durchzufüh-

ren, wenn die Änderung die Bauart oder die Betriebsweise der Aufzugsanlage beein-

flusst. Beispiele für diese Änderungen sind im Anhang 2 dieser TRBS enthalten. 
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Die Prüfung nach einer prüfpflichtigen Änderung kann durch eine zur Prüfung befä-

higte Person (siehe § 2 Absatz 6 BetrSichV, TRBS 203) durchgeführt werden, wenn 

die Änderung die Bauart oder die Betriebsweise der Aufzugsanlage nicht beeinflusst 

(§ 15 Absatz 3 Satz 3 BetrSichV). 

3.6 Behördlich angeordnete Prüfung (§ 16 Absatz 3 Satz 2 BetrSichV) 

Bei angeordneten Prüfungen richtet sich deren Umfang nach der Anordnung der zu-

ständigen Behörde. 

Anhang 1 

Mindestprüfumfang bei der Prüfung der Sicherheit der elektrischen Anlagen 

und Betriebsmittel einer Aufzugsanlage gemäß TRBS 1201 Teil 4 Nummern 3.2 

und 3.3 

Die Prüfung schließt die Prüfung der Sicherheit der elektrischen Anlage, soweit dies 

für die Beurteilung der sicheren Verwendung der Aufzugsanlage erforderlich ist, mit 

ein. 

Protokoll zur Prüfung der elektrischen Sicherheit an einer Aufzugsanlage im 

Sinne der TRBS 1201 Teil 4 [Nummer 3.2. und Nummer 3.3] 

Aufzugsdaten: 

Betreiber: 

Fabrik-Nr.: 

Betriebsort: 

Hersteller: 

Ident/Equi-Nr.: 

Baujahr: 
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Anhang 2 Beispiele für prüfpflichtige Änderungen an Aufzugsanlagen nach 

Anhang 2 Abschnitt 2 Nummer 3.2 BetrSichV, welche die Bauart oder Be-

triebsweise beeinflussen und von einer zugelassenen Überwachungsstelle ge-

prüft werden müssen 

Nr. Maßnahmen 

1 Schacht 

1.1 Änderung der Schachtwände (Zugänge) sofern Schutzräume und Sicherheitsabstände beein-

flusst sind 

1.2 Änderung der Schachtdecke (Schachtkopf) sofern Schutzräume und Sicherheitsabstände be-

einflusst sind 

1.3 Änderung des Schachtbodens (Schachtgrube) sofern Schutzräume und Sicherheitsabstände 

beeinflusst sind 

1.4a Aufstockung 

1.4b Abstockung 

1.5 Entfernen/Verschließen eines Zugangs 

1.6 Einbau oder Änderung eines Systems zur Schachtbelüftung 

1.7 Änderungen an Einrichtungen zur Herstellung von temporären Schutzräumen (z. B. bewegli-

che Anschläge oder vorausgelöste Anhaltesysteme) 

2 Triebwerks- und Rollenräume 

2.1 Änderung von Triebwerks- und Rollenräumen sofern Zugänglichkeit und Schutzabstände be-

einflusst sind 

3 Schachttüren 

3.1 Änderung oder Hinzufügen von Schachttüren 

3.2 Änderung von Schachttürverriegelungen 

4 Fahrkorb, Gegengewicht, Ausgleichsgewicht 

4.1 Änderung der Nennlast 

4.2 Änderung des Fahrkorbgewichts sofern Auswirkungen auf Auslegung anderer Anlagenteile 

4.3 Änderung des kompletten Fahrkorbs und/oder des kompletten Fangrahmens 

4.4 Einbau/Änderung eines Sicherheitslichtgitters als Ersatz zum Fahrkorbabschluss 

4.5 Einbau/Änderung des Fahrkorbabschlusses 

4.6 Zusätzlicher Fahrkorbzugang 

4.7 Änderung/Wegfall der Fahrkorbtrenntür 

4.8 Änderung von Fahrkorbtürverriegelungen 

5 Tragmittel, Seilgewichtsausgleich, Schutz gegen Übergeschwindigkeit 

5.1 Änderung der Tragmittel 

5.2 Änderung der Fangvorrichtung 

5.3 Änderung der Klemmvorrichtung bei hydraulischen Aufzügen 
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Nr. Maßnahmen 

5.4 Änderung des Geschwindigkeitsbegrenzers 

5.5 Änderung oder nachträglicher Einbau der Schutzeinrichtung für den aufwärtsfahrenden Fahr-

korb gegen Übergeschwindigkeit 

5.6 Änderung oder nachträglicher Einbau der Schutzeinrichtung gegen unbeabsichtigte Bewegun-

gen des Fahrkorbs bei offenen Türen 

6 Führungsschienen, Puffer, Notendschalter 

6.1 Änderung der Führungsschienen 

6.2 Änderung oder nachträglicher Einbau von Aufsetzpuffer 

6.3 Änderung der Notendschalter 

7 Triebwerk 

7.1 Änderung der Nenngeschwindigkeit der Anlage 

7.2 Änderung des Triebwerks komplett (Motor, Bremse, Getriebe, Treibscheibe usw.) 

7.3 Änderung des Trommelantriebs komplett 

7.4 Änderung des Getriebes 

7.5 Änderung der Bremse 

7.6 Änderung der Treibscheibe 

7.7 Änderung der Trommel 

7.8 Änderung des Hydraulikantriebs komplett (Aggregat, Steuerblock, Pumpe, Motor usw.) 

7.9 Änderung des Hebers 

7.10 Änderung des Steuerblocks 

7.11 Änderung der Druckleitungen 

7.12 Änderung Leitungsbruchventil 

8 Elektrische Installation/Einrichtungen 

8.1 Änderung der Steuerung komplett 

8.2 Änderung sicherheitsrelevanter MSR-Einrichtungen (z. B. der elektrischen Sicherheitseinrich-

tung oder von sicherheitsrelevanten Steuerungsfunktionen, Hardware und Software) 

Zu den sicherheitsrelevanten MSR-Einrichtungen gehören insbesondere: 

- Mess-, Steuer- und Regeleinrichtungen, die gemäß § 8 Absatz 2 BetrSichV erforderlich sind, 

oder die gemäß § 2 Absatz 13 BetrSichV dem sicheren Betrieb überwachungsbedürftiger 

Anlagen dienen, 

- Notbefehlseinrichtungen, die gemäß § 8 Absatz 6 BetrSichV erforderlich sind, 

- Sicherheitsbauteile nach Absatz 1 Artikel 1, Steuerungen von beweglich trennenden oder 

nicht trennenden Schutzeinrichtungen gemäß Abschnitt 1.4 Anhang I oder sonstige sicher-

heitsgerichteten Teile von Steuerungen an Maschinen gemäß Abschnitt 1.2 Anhang I der 

Richtlinie 2006/42/EG, Schutzeinrichtungen gemäß TRBS 2111, die in die Steuerung des  

 Arbeitsmittels gemäß der Steuerungsaufgabe eingebunden sind, 

- elektrische Sicherheitseinrichtungen als Sicherheitsbauteile gemäß Anhang III der Richtlinie 
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Nr. Maßnahmen 

2014/33/EU sowie elektrische Sicherheitseinrichtungen nach Anhang A der DIN EN 81-

20:2014. 

8.3 Änderung der Notrufeinrichtung 

8.4 Änderung oder nachträglicher Einbau einer Brandfallsteuerung 
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